
85
m

60053
Katastralgemeinde

St. Marein im
Mürztal

60225
Katastralgemeinde

Mürzhofen

60229
Katastralgemeinde

Sölsnitz

60061
Katastralgemeinde

Sonnleiten

Gemeinde
Kindberg

Gemeinde
Sankt Marein

im Mürztal

284/6

.72

146/1

174

134
133/2

132/1

98

138

141

137

123/1

123/2

Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie
Vorrangzonen (§ 3)

Spezifische Gestaltungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 4)

Vorrangzone Mürzhofen
Anlage 2.19 Blatt 1/2

Standortgemeinde(n):
Kindberg

AUFLAGEENTWURF

Legende siehe Anlage 1Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 17 Landes- und Regionalentwicklung, 01/2023 Maßstab: 1:5.000 0 250 500125
Meter Datengrundlage: GIS Steiermark 12/2022

Ergänzende Erläuterung zur Abgrenzung der 
Vorrangzone:

-

Auf der südwestlichen Teilfläche der Vorrangzone ist
entlang des südwestlichen Randbereiches zum
Sölsnitzbach ein Streifen von zumindest 10 m von
Bebauung oder Einzäunung freizuhalten, um die
Querungsmöglichkeit für Wildtiere unter der Schnellstraße
zu verbessern.
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Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie
Vorrangzonen (§ 3)

Spezifische Gestaltungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 4)

Vorrangzone Mürzhofen
Anlage 2.19 Blatt 2/2

Standortgemeinde(n):
Kindberg

AUFLAGEENTWURF

Legende siehe Anlage 1Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 17 Landes- und Regionalentwicklung, 01/2023 Maßstab: 1:5.000 0 250 500125
Meter Datengrundlage: GIS Steiermark 12/2022

Ergänzende Erläuterung zur Abgrenzung der
Vorrangzone:

Die westliche Abgrenzung der mittleren Teilfläche der
Vorrangzone erfolgt entlang eines Pufferbereichs (ca. 60 m)
zum Flusslauf der Mürz.

Auf der südwestlichen Teilfläche der Vorrangzone ist
entlang des südwestlichen Randbereiches zum
Sölsnitzbach ein Streifen von zumindest 10 m von
Bebauung oder Einzäunung freizuhalten, um die
Querungsmöglichkeit für Wildtiere unter der Schnellstraße
zu verbessern.




